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10033 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

über den Beschluss des Nationalrates vom 25. Oktober 2018 betreffend Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft bezüglich 
der Zusammenarbeit im Bereich der grenzüberschreitenden Sicherung des Luftraums 
gegen nichtmilitärische Bedrohungen aus der Luft 

Der vorliegende Beschluss des Nationalrates trägt dem Umstand Rechnung, dass Militärluftfahrzeuge 
Österreichs und der Schweiz derzeit die gemeinsame Staatsgrenze nicht überfliegen dürfen, um einander 
ein verdächtiges Luftfahrzeug sicher zu "übergeben", sodass ein allfälliges Zurückfliegen des 
verdächtigen Luftfahrzeuges in das jeweils eigene Hoheitsgebiet nicht mehr möglich bzw. nicht mehr 
wahrscheinlich ist. 
Vor diesem Hintergrund ist nunmehr der Abschluss eines – inhaltlich erweiternden und vertiefenden 
Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft bezüglich 
der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherung des Luftraums gegen nichtmilitärische Bedrohungen aus 
der Luft beabsichtigt. 
Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd und gesetzesergänzend. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses des vorliegenden Staatsvertrages die 
Erlassung von besonderen Bundesgesetzen gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 4 B-VG zur Überführung 
des Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 
Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG ist nicht erforderlich, da 
keine Angelegenheiten, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 
Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in 
seiner Sitzung am 6. November 2018 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Christoph Längle, BA. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Christoph Längle, BA gewählt. 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten stellt nach Beratung der Vorlage am 6. November 2018 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 

Wien, 2018 11 06 

 Christoph Längle, BA Ing. Eduard Köck 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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